
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten René Springer, Uwe Witt, Udo Theodor 
Hemmelgarn, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/29553 –

Anzahl und Entwicklung von Schwangerschaftsabbrüchen

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

„Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland ist im Jahr 2020 mit 
rund 100 000 gemeldeten Fällen leicht gegenüber dem Vorjahr zurückgegan-
gen (–0,9 %)“ (https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/0
3/PD21_144_233.html). Rund 41 Prozent der Frauen hatten vor dem Schwan-
gerschaftsabbruch noch kein Kind zur Welt gebracht (ebd.). 96 Prozent der im 
Jahr 2020 gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche wurden nach der sogenann-
ten Beratungsregelung vorgenommen (ebd.). Indikationen aus medizinischen 
Gründen und aufgrund von Sexualdelikten waren in 4 Prozent der Fälle die 
Begründung für den Abbruch (ebd.). Im Vergleich zum Jahr 2010 (110 400 
Abbrüche) sank die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche um 10,4 Prozent be-
ziehungsweise 10 500 Fälle (ebd.).

 1. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Frauen im 
gebärfähigen Alter in Deutschland von 2010 bis 2020 entwickelt (bitte 
die Zahlen im Bund, in den Bundesländern sowie den alten und neuen 
Bundesländern getrennt ausweisen), und wie definiert die Bundesregie-
rung „Frauen im gebärfähigen Alter“ (vgl. beispielsweise https://www.bi
b.bund.de/DE/Fakten/Fakt/F06-Frauen-im-gebaerfaehigen-Alter-ab-195
0.html)?

 2. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Frauen in 
Deutschland von 2010 bis 2020 in folgenden Alterskohorten entwickelt: 
unter 15; 15 bis 18; 18 bis 20; 20 bis 25; 25 bis 30; 30 bis 35; 35 bis 40; 
40 bis 45; 45 bis 50; über 50 (bitte die Zahlen im Bund, in den Bundes-
ländern sowie den alten und neuen Bundesländern getrennt ausweisen)?

Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Es wird auf die in Anlage 1 beigefügten Übersichten des Statistischen Bundes-
amtes verwiesen. Nach der vom Statistischen Bundesamt verwendeten Abgren-
zung zählen alle Frauen im Alter von 15 Jahren bis einschließlich 49 Jahren als 
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Frauen im gebärfähigen Alter. Die Angaben für das Jahr 2020 liegen noch nicht 
vor.

 3. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl von Schwan-
gerschaftsabbrüchen absolut und relativ, bezogen auf 100 000 Frauen im 
gebärfähigen Alter, von 2010 bis 2020 entwickelt (bitte die Zahlen im 
Bund, in den Bundesländern sowie den alten und neuen Bundesländern 
getrennt ausweisen)?

Es wird auf die in Anlage 2 beigefügten Übersichten des Statistischen Bundes-
amtes verwiesen.

 4. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2020 die Zahl 
der Schwangerschaftsabbrüche (bitte differenzieren nach Schwanger-
schaftsabbrüchen aufgrund Beratungsregelung, medizinischer sowie 
kriminologischer Indikation, bitte absolute und relative Werte bundes-
weit wie auch in den Bundesländern sowie den alten und neuen Bundes-
ländern getrennt ausweisen)?

Es wird auf die in Anlage 2 beigefügten Übersichten des Statistischen Bundes-
amtes verwiesen.

 5. Wie sind „Beratungsregelung“, „medizinische Indikation“ und „krimino-
logische Indikation“ bei der statistischen Erfassung von Schwanger-
schaftsabbrüchen definiert (https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellsc
haft-Umwelt/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Publikationen/Do
wnloads-Schwangerschaftsabbrueche/schwangerschaftsabbrueche-21203
00207004.html)?

Es wird auf die Erläuterungen zu den gesetzlichen Regelungen zum Schwan-
gerschaftsabbruch und zur Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche in 
Teil B der in Bezug genommenen Veröffentlichung verwiesen.

 6. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Schwan-
gerschaftsabbrüche bei Frauen im gebärfähigen Alter in Bezug auf die 
Anzahl der vorangegangenen lebendgeborenen Kinder dieser Frauen ab-
solut und relativ, bezogen auf 100 000 Frauen im gebärfähigen Alter, ent-
wickelt (bitte bundesweit wie auch nach Bundesländern, alten und neuen 
Bundesländern sowie nachfolgender Anzahl zuvor lebendgeborener Kin-
der ausweisen: null, eins, zwei, drei, vier, fünf und mehr)?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.
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 7. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Schwan-
gerschaftsabbrüche von 2010 bis 2020 in folgenden Alterskohorten ab-
solut und relativ, bezogen auf 100 000 Frauen im gebärfähigen Alter, ent-
wickelt: unter 15; 15 bis 18; 18 bis 20; 20 bis 25; 25 bis 30; 30 bis 35; 35 
bis 40; 40 bis 45; 45 bis 50; über 50 (bitte die Zahlen im Bund, in den 
Bundesländern sowie den alten und neuen Bundesländern getrennt aus-
weisen)?

Welche prozentuale Veränderung der absoluten und relativen Werte 
waren in den jeweiligen Alterskohorten im Zeitraum von 2010 bis 2020 
zu verzeichnen?

Es wird auf die in Anlage 2 beigefügten Übersichten des Statistischen Bundes-
amtes verwiesen.

 8. Wie erklärt die Bundesregierung den Rückgang der absoluten Zahl der 
Schwangerschaftsabbrüche von 2010 bis 2020 (https://www.destatis.de/
DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Schwangerschaftsabbruec
he/Publikationen/Downloads-Schwangerschaftsabbrueche/schwangersch
aftsabbrueche-2120300207004.html, Tabelle A.2)?

Die Entwicklung der Zahl der Schwangerschaftsabbrüche ist von vielen Fakto-
ren abhängig. Insbesondere die gute und zielgruppenspezifische Sexualaufklä-
rung, die durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ge-
leistet wird, sowie die Beratung und Betreuung durch die Schwangerschafts-
beratungs- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen tragen zu den kon-
stant niedrigen Zahlen der Schwangerschaftsabbrüche bei.

 9. Sind der Bundesregierung die zentralen Gründe der Frauen bekannt,
die im Sinne der Beratungsregelung durchgeführte Schwangerschafts-
abbrüche vornehmen lassen, wenn ja, welche sind dies, und auf welche 
Studien und Untersuchungen beruft sich die Bundesregierung dabei (bit-
te jeweils das Institut, den bzw. die Verfasser, Kosten und Downloadlink 
angeben)?

Für den Abbruch einer Schwangerschaft gibt es vielfältige Gründe. Die von der 
BZgA in Auftrag gegebene Studie „frauen leben – Familienplanung im Lebens-
lauf“ untersucht seit 2011 repräsentativ für die Bundesländer mittels einer 
repräsentativen Frauenbefragung die Aspekte Familienplanung, Kinderwunsch, 
Verhütung, gewollte und ungewollte Schwangerschaften sowie Gründe für 
Schwangerschaftsabbrüche bei 20 bis 44-jährigen Frauen. Die Studie wird vom 
Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut zu Geschlechterfragen Freiburg 
unter der Projektleitung von Professorin Dr. Cornelia Helfferich durchgeführt.
Als Hauptgründe für die Entscheidung zu einem Schwangerschaftsabbruch 
werden von den befragten Frauen genannt: schwierige oder keine Partnerschaft, 
berufliche oder finanzielle Unsicherheit, zu jung, unreif, in Ausbildung oder im 
Studium, gesundheitliche Bedenken.
Die Kosten für die Erhebungen in den Bundesländern Sachsen, Nieder-
sachsen, Baden-Württemberg und Berlin (Laufzeit: 2011 bis 2014) betrugen 
809.718,85 Euro.
Die Kosten für die Erhebungen in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, 
Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz (Laufzeit: 2015 bis 2017) be-
trugen 398.561,27 Euro.
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Die Kosten für die Erhebungen in den Bundesländern Brandenburg, Bremen, 
Hamburg, Schleswig-Holstein und Thüringen (Laufzeit: 2017 bis 2020) be-
trugen 713.952 88 Euro.
Die Kosten für die laufenden Erhebungen in den Bundesländern Bayern, 
Hessen, Saarland und Sachsen-Anhalt (Laufzeit: 2019 bis 2022) belaufen sich 
auf 764.772,95 Euro.
Ergebnisse zu den einzelnen Untersuchungen finden sich unter www.forschun
g.sexualaufklaerung.de.

10. Hat die Bundesregierung im Zeitraum von 2000 bis 2020 eigene Studien 
und/oder Untersuchungen zu den Ursachen und Entwicklungen von 
Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland beauftragt, und wenn ja, 
welche, und was waren deren zentrale Ergebnisse (bitte jeweils das be-
auftragte Institut, den bzw. die Verfasser, Kosten und Downloadlink an-
geben)?

Das Bundesministerium für Gesundheit fördert seit November 2020 im Rah-
men des Förderschwerpunkts „Psychosoziale Situation und Unterstützungs-
bedarf von Frauen mit ungewollter Schwangerschaft“ folgende drei Projekte 
(siehe auch https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/ressortf
orschung/handlungsfelder/forschungsschwerpunkte/ungewollte-schwangerscha
ft.html):
• Verbundprojekt „Erfahrungen und Lebenslagen ungewollt Schwangerer – 

Angebote der Beratung und Versorgung (ELSA)“: Ziel dieses Verbundpro-
jektes ist die Analyse der gesundheitlichen und psychosozialen Versorgung 
ungewollt schwangerer Frauen auf Basis wissenschaftlich-empirischer Er-
kenntnisse. Das Verbundprojekt besteht aus sechs sich inhaltlich ergänzen-
den Teilprojekten.
Projektnehmer:
Koordination des Verbundprojektes: Hochschule Fulda, Fachbereich Pflege 
und Gesundheit Kooperierende Teilprojekte: Hochschule Merseburg, Hoch-
schule Nordhausen, Freie Universität Berlin, EH Freiburg, Universität Ulm.

• Projekt „Betroffenenzentrierung von Versorgungs- und Unterstützungsange-
boten für Frauen mit ungewollter Schwangerschaft (CarePreg)“: Frauen mit 
einer ungeplanten und ungewollten Schwangerschaft stehen verschiedene 
Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Verfügung, die ihnen Hilfe-
stellung und Informationen in dieser Situation bieten sowie bei Bedarf auch 
medizinische Versorgungsangebote. Ziel des Projektes ist es, diese Be-
ratungs- und Versorgungsangebote aus Sicht der betroffenen Frauen zu 
untersuchen, um daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten.
Projektnehmer: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

• Projekt „Die medizinische Versorgungssituation zur Durchführung eines 
Schwangerschaftsabbruchs im Krankenhaussektor in Deutschland (Med-
VersKH)“: Das Projekt erarbeitet wissenschaftliche Erkenntnisse zum aktu-
ellen medizinischen Versorgungsangebot rund um das Thema Schwanger-
schaftsabbrüche in Krankenhäusern.
Projektnehmer: Universität Kassel.

Für die Projekte des Förderschwerpunkts stehen insgesamt Mittel in Höhe von 
ca. 5 Mio. Euro zur Verfügung (Laufzeit: 2020 bis 2023).
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11. Verfügt die Bundesregierung über Erkenntnisse (Dunkelfeldstudien, 
Untersuchungen, Berichte, etc.) hinsichtlich des Ausmaßes illegaler 
Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland, und wenn ja, welche (bitte 
jeweils das beauftragte Institut, den bzw. die Verfasser, Kosten und 
Downloadlink angeben)?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

12. Wie viele Schwangerschaftsabbrüche kamen in den Jahren 2010 bis 2020 
auf 1 000 Geburten (bitte nach einzelnen Jahren und auch nach Bund, 
Bundesländern sowie alten und neuen Bundesländern getrennt aus-
weisen)?

Es wird auf die in Anlage 3 beigefügte Übersicht des Statistischen Bundes-
amtes verwiesen. Die Angaben für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor.

13. Wie viele Frauen in den Alterskohorten 40 bis 50 und 50 bis 60 hatten 
2005, 2010, 2015 und 2020 keine Kinder (bitte die Zahlen im Bund, in 
den Bundesländern sowie den alten und neuen Bundesländern getrennt 
ausweisen)?

Der Bundesregierung liegen dazu keine Daten vor.

14. Welchen Einfluss hat nach Kenntnis der Bundesregierung das verfügbare 
Individual- sowie Haushaltseinkommen auf die Häufigkeit ungewollter 
Schwangerschaften sowie auf die Entscheidungen von Frauen zum 
Schwangerschaftsabbruch?

Sind der Bundesregierung Studien, Untersuchungen oder Berichte be-
kannt, die die Korrelation zwischen beiden Werten untersuchen oder 
untersucht haben (wenn ja, bitte jeweils die zentralen Erkenntnisse, das 
beauftragte Institut, den bzw. die Verfasser und Downloadlink angeben)?

Es ist nicht auszuschließen, dass die wirtschaftliche Situation einer Frau Ein-
fluss auf ihre Entscheidung haben kann, eine Schwangerschaft abzubrechen. 
Valide Aussagen zu dieser Korrelation liegen der Bundesregierung nicht vor.

15. Besteht nach Kenntnis der Bundesregierung für Schwangere gegenwärtig 
die Möglichkeit, nach digitaler oder telefonischer Schwangerschafts-
konfliktberatung auf dem Postweg Medikamente zum Schwangerschafts-
abbruch postalisch zu erhalten?

Wenn ja, auf welcher Rechtsgrundlage, seit wann, und bis wann soll 
diese Möglichkeit bestehen?

Arzneimittel, die zur Vornahme eines Schwangerschaftsabbruchs zugelassen 
sind, unterliegen einem Sondervertriebsweg und dürfen von pharmazeutischen 
Unternehmen nur an Einrichtungen im Sinne des § 13 des Schwangerschafts-
konfliktgesetzes abgegeben werden (§ 47a Absatz 1 des Arzneimittelgesetzes 
[AMG]).
Der pharmazeutische Unternehmer, die Einrichtung und der behandelnde Arzt 
haben Nachweise über Abgabe, Erhalt und Anwendung des Arzneimittels zu 
führen. Ferner ist der pharmazeutische Unternehmer verpflichtet, die Arznei-
mittel mit einer fortlaufenden Nummerierung zu kennzeichnen. Zudem gelten 
besondere Aufbewahrungs- und Sicherungspflichten. Nach § 47a Absatz 3 
AMG finden die Vertriebsregelungen der §§ 43 und 47 AMG keine Anwen-
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dung. Eine Abgabe dieser Arzneimittel über Apotheken und damit auch im Ver-
sandhandel ist daher ausgeschlossen.

16. Besteht für Schwangere gegenwärtig nach Kenntnis der Bundesregierung 
die Möglichkeit, digitale oder telefonische Schwangerschaftskonflikt-
beratung in Anspruch zu nehmen?

Wenn ja, seit wann, und in welchen Bundesländern besteht diese Mög-
lichkeit, und bis wann soll diese Möglichkeit bestehen?

17. Plant die Bundesregierung in Kooperation mit den Ländern eine dauer-
hafte Ermöglichung digitaler oder telefonischer Schwangerschafts-
konfliktberatung, und wenn ja, auf welcher Rechtsgrundlage?

18. Ist eine Evaluation der Effekte digitaler und telefonischer Schwanger-
schaftskonfliktberatung durch die Bundesregierung in Kooperation mit 
den Ländern geplant?

a) Wenn ja, was wird hierbei im Fokus stehen, und wann ist mit den 
Ergebnissen zu rechnen?

b) Wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 16 bis 18b werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Für die Durchführung der Schwangerschaftskonfliktberatung sind nach §§ 8 
und 9 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes die Länder zuständig. Nach 
Kenntnis der Bundesregierung haben die Bundesländer im Sinne der Funk-
tionsfähigkeit des Beratungswesens und zum Schutz der Beratungsfachkräfte 
zu Beginn der Corona-Pandemie Erlasse oder Handlungsanweisungen an die 
Träger der Schwangerschafts-(konflikt-)beratungsstellen gegeben, die auch 
digitale oder telefonische Beratung ermöglichen. Über den Inhalt der einzelnen 
Regelungen sowie den Zeitraum entscheiden die Länder in eigener Zuständig-
keit.

19. Ist die von der Abteilung Sexualaufklärung, Verhütung und Familienpla-
nung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter der Fach-
aufsicht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend durchgeführte bzw. geförderte sechsmonatige Pilotstudie der 
Hochschule Merseburg, die erstmalig Daten über Settings, Abläufe und 
Inhalte der Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung 
nach den §§ 2 und 5 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes unter den Be-
dingungen der COVID-19-Pandemie erheben sollte, bereits veröffent-
licht (vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bun-
destagsdrucksache 19/20987, S. 2)?

a) Was sind die zentralen Ergebnisse und Erkenntnisse dieser Studie mit 
Blick auf den Zusammenhang zwischen Corona-Pandemie und 
Corona-Maßnahmen der Bundesregierung einerseits und der Zahl 
und Entwicklung von Schwangerschaftsabbrüchen andererseits (bitte 
die Zahlen im Bund, in den Bundesländern sowie den alten und 
neuen Bundesländern getrennt ausweisen)?

b) Wo, und wann wurde die Studie veröffentlicht (bitte Downloadlink 
angeben)?

c) Warum, sollten die Ergebnisse der Studie bereits vorliegen, aber noch 
nicht veröffentlicht worden sein, wurden sie noch nicht veröffent-
licht, und wann werden sie veröffentlicht (bitte Datum, Art und Ort 
der Veröffentlichung angeben)?
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20. Ist nach Kenntnis der Bundesregierung eine auf die Pilotstudie folgende 
Hauptstudie bereits beauftragt worden, und wenn ja, ist die auf Basis der 
Ergebnisse der Pilotstudie geplante bundesweite Erhebung in Form einer 
Hauptstudie bereits beauftragt worden?

a) Wann ist dabei mit Ergebnissen und einer Veröffentlichung der 
Ergebnisse zu rechnen?

b) Wenn die Hauptstudie noch nicht beauftragt wurde, warum ist dies 
noch nicht geschehen?

Die Fragen 19 bis 20b werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Die Pilotstudie „Schwangerschaftsberatung während der COVID-19-Pandemie 
aus der Sicht von Beratungsfachkräften“ fragt nach Einschätzungen und Erfah-
rungen der Fachkräfte mit digitalen Beratungsformaten im Bereich der allge-
meinen Schwangerenberatung, Paar- und Sexualberatung und den Einsatz digi-
taler Formate bei der sexuellen Bildung. Ebenso nimmt die Studie die Erfah-
rungen mit Telefon- und Videoberatung in der Schwangerschaftskonfliktbera-
tung in den Blick, die aufgrund der Covid-19 Pandemie von den zuständigen 
Landesministerien durch die Änderungen der Ausführungsverordnungen er-
möglicht wurden. Hier zeigt sich, dass mehr als zwei Drittel der Befragten 
Beratungen per Telefon realisierten.
Aussagen im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen Corona-Pandemie 
und Corona-Maßnahmen der Bundesregierung einerseits und der Zahl und Ent-
wicklung von Schwangerschaftsabbrüchen anderseits sind mit der Studie nicht 
intendiert.
Erste Ergebnisse der Pilotstudie wurden veröffentlicht in der Publikations-
reihe Forum Sexualaufklärung und Familienplanung Themenheft „Digitale Be-
ratung“ (2/2020) https://forum.sexualaufklaerung.de/ausgaben-ab-2010/2020/a
usgabe-2/.
Die Studie wurde als Vertiefungsstudie verlängert bis Ende 2022.

21. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung während des Zeitraums 
der Corona-Pandemie die Zahl der Schwangerschaften und die Zahl der 
Schwangerschaftsabbrüche im Vergleich zum Vorjahr entwickelt, und 
wie hoch waren nach Kenntnis der Bundesregierung die absolute und 
relative Zahl von Schwangerschaftsabbrüchen vom ersten bis zum vier-
ten Quartal des Jahres 2020 (bitte die Zahlen nach Quartalen im Bund, in 
den Bundesländern sowie den alten und neuen Bundesländern getrennt 
ausweisen)?

Der Bundesregierung liegen hierzu derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zu den 
vorhandenen Zahlen der Schwangerschaftsabbrüche wird auf die in Anlage 2 
beigefügten Übersichten des Statistischen Bundesamtes verwiesen.

22. Ergreift die Bundesregierung konkrete Maßnahmen, insbesondere auch 
solche, die über die Schwangerenkonfliktberatung hinausgehen, um das 
ungeborene Leben in Deutschland besser zu schützen, und wenn ja, 
welche?

Das geltende Recht des Schwangerschaftsabbruchs wurde vom Deutschen 
Bundestag nach mehr als zwei Jahrzehnten intensiver politischer und gesell-
schaftlicher Diskussion und zwei Entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richts im Jahr 1995 beschlossen. Der Gesetzgeber trug bei der Neufassung den 
Vorgaben aus dem zweiten Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Schwan-
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gerschaftsabbruch vom 28. Mai 1993 (BVerfGE 88, 203) Rechnung. Das gel-
tende Recht erfüllt damit die sich aus Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 Absatz 2 
GG ergebende Pflicht, das ungeborene Leben (auch durch das Strafrecht) zu 
schützen, und bringt diese verfassungsrechtliche Schutzpflicht in einen Aus-
gleich mit den Grundrechten der schwangeren Frau.
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